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Vermögensübersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 
der Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonen verkehr 
(nur für Unternehmen des Taxen- und Mietwagenverkehrs, die keinen Jahresabschluss vorlegen können) 

 

Anlage zum Antrag der/des 

      
 

I. Vermögensübersicht 
* )   

Stand:         (nicht länger als 1 Jahr zurück!) 

 

Aktiva Euro   Passiva Euro  

Anlagevermögen   Langfristige Verbindlichkeiten  

Bebaute Grundstücke (Verkehrswert)        Grundschulden       

Unbebaute Grundstücke (Verkehrswert)        Hypotheken       

Fahrzeuge (Zeitwert)        Langfristige Darlehen       

Betriebs-/Geschäftsausstattung                    

Summe Anlagevermögen        Summe  
langfristige Verbindlichkeiten  

      

 

Umlaufvermögen    Sonstige Verbindlichkeiten  

Vorräte (Treibstoffe, Ersatzteile, u. a.)        Darlehen, Kredite       

Forderungen aus Leistungen        Wechselschulden       

Sonstige Forderungen        Steuerschulden       

Anteile, Wertpapiere        Versicherungs-/Beitragsschulden       

Bankguthaben        Lieferantenverbindlichkeiten       

Kassenbestand        Sonstiges       

Sonstiges               

Summe Umlaufvermögen        Summe  
sonstige Verbindlichkeiten  

      

SUMME AKTIVA        SUMME PASSIVA       

 
 
Die Richtigkeit der Angaben wird bescheinigt.  
 
 
 
      

 

(Ort, Datum)  
 

(Stempel und Unterschrift des Wirtschaftsprüfers,  
vereidigten Buchprüfers, Steuerberaters, Steuerbevollmächtigten, 

Fachanwalts für Steuerrecht, einer Wirtschaftsprüfungs-,  
Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft ) 

 
 
*) Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Ehegatt en/eingetragenen Lebenspartners sind mit an-
zugeben, wenn Gütergemeinschaft besteht 
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II. Sonstige Angaben 

1.  Fahrzeugfinanzierung  

Die Finanzierung der Fahrzeuge erfolgt durch  

  Eigenmittel      Darlehen       Kredit    Leasing   

2.  Bürgschaften  

Haben Sie Bürgschaften geleistet?  

  Nein    Ja, in folgender Höhe        Unbegrenzt  Begrenzt bis        

3.  Schuldnerverzeichnis  

Sind Sie oder Ihr Ehegatte/Lebenspartner im Schuldnerverzeichnis eingetragen?  

  Nein    Ja  

4.  Eidesstattliche Versicherung  

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung geleistet?   Nein    Ja 

Datum         Amtsgericht       Aktenzeichen       

Wurde ein entsprechender Haftbefehl erlassen?    Nein    Ja 

Datum         Amtsgericht       Aktenzeichen       

5.  Vollstreckungsmaßnahmen  

Wurden in den letzten beiden Jahren Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet?  

  Nein    Ja, durch       

6.  Angaben über Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse , die unter Ziffer I. oder II. nicht erfasst sind s owie 
 besondere Umstände die das Betriebsergebnis beeinf lussen können (z. B. Auftragszusagen):  

      

Ich / Wir versichere/n, dass ich / wir die vorstehe nden Angaben nach bestem Wissen richtig und vollstä ndig 
gemacht habe/n.  

 

 

 

      

Ort, Datum Unterschrift 
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Auszug aus der  
 
Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr (PBZugV) vom 15. Juni 2000 
 
 
§ 2  Finanzielle Leistungsfähigkeit 
 
(1) Die finanzielle Leistungsfähigkeit im Sinne des § 13 
Abs. 1 Nr. 1 des Personenbeförderungsgesetzes ist als 
gewährleistet anzusehen, wenn die finanziellen Mittel 
verfügbar sind, die zur Aufnahme und ordnungsgemäßen 
Führung des Betriebes erforderlich sind. Sie ist zu ver-
neinen, wenn 
 
1. die Zahlungsfähigkeit nicht gewährleistet ist oder 

erhebliche Rückstände an Steuern oder an Beiträgen 
zur Sozialversicherung bestehen, die aus unterneh-
merischer Tätigkeit geschuldet werden; 

2. beim Verkehr mit Kraftomnibussen das Eigenkapital 
zuzüglich der Reserven des Unternehmens im Sinne 
des Absatzes 3 weniger als 9.000 Euro für das erste 
Fahrzeug oder weniger als 5.000 Euro für jedes wei-
tere Fahrzeug beträgt; 

3. beim Verkehr mit Taxen und Mietwagen das Eigen-
kapital und die Reserven des Unternehmens weniger 
betragen als ein Viertel der unter Nummer 2 ge-
nannten Beträge je eingesetztem Fahrzeug. 

Bei der Ermittlung des erforderlichen Betrages nach 
Nummer 2 ist die Zahl der Fahrzeuge maßgebend, die 
eingesetzt werden müssen, um der Betriebspflicht gemäß 
dem beantragten Fahrplan oder dem Umfang des bean-
tragten Gelegenheitsverkehrs mit Kraftomnibussen zu 
genügen. 
 
(2) Die finanzielle Leistungsfähigkeit wird durch Vorlage 
folgender Bescheinigungen nachgewiesen: 
 
1. von Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanz-

amtes, der Gemeinde, der Träger der Sozialver-
sicherung und der Berufsgenossenschaft, wobei die 
Stichtage dieser Bescheinigungen zum Zeitpunkt der 
Antragstellung nicht länger als drei Monate zurück- 
liegen dürfen, sowie 

2. einer Eigenkapitalbescheinigung eines Wirtschafts-
prüfers, vereidigten Buchprüfers, Steuerberaters, 
Steuerbevollmächtigten, Fachanwalts für Steuerrecht, 
einer Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder 
Steuerberatungsgesellschaft … nach dem Muster der 
Anlage 1. Ist das Unternehmen nach § 316 Abs. 1 
des Handelsgesetzbuchs von einem Abschlussprüfer 
geprüft worden, bedarf es der Bescheinigung des Ab-
schlussprüfers, der den Jahresabschluss geprüft hat. 
Bei Unternehmen des Taxen- und Mietwagenver-
kehrs, die keinen Jahresabschluss vorlegen können, 
ist eine von den vorgenannten Stellen bestätigte 
Vermögensübersicht vorzulegen. Der Stichtag der Ei-
genkapitalbescheinigung oder der Vermögensüber-
sicht darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht län-
ger als ein Jahr zurückliegen. 

Der Zeitpunkt der Antragstellung im Sinne der Nummern 1 
und 2 ist der Zeitpunkt, zu dem der Behörde sämtliche 
Antragsunterlagen einschließlich der erforderlichen Nach-
weise vorliegen. 
 
(3) Als Reserven können dem nach Absatz 2 Nr. 2 nach-
gewiesenen Eigenkapital hinzugerechnet werden: 
 
1. die nicht realisierten Reserven in Höhe des Unter-

schiedsbetrages zwischen ihrem Buch- und ihrem 
Verkehrswert, 

2. Darlehen sowie Bürgschaften, soweit sie in einer 
Krise des Unternehmens nach der Überschuldungsbi-
lanz wie Eigenkapital zur Befriedigung der Un-
ternehmensgläubiger zur Verfügung stehen, insbe-
sondere Darlehen oder Bürgschaften, soweit für sie 
ein Rangrücktritt erklärt worden ist, 

3. der Verkehrswert der im Privatvermögen eines per-
sönlich haftenden Unternehmers vorhandenen Ver-
mögensgegenstände, soweit sie unbelastet sind, und 

4. die zugunsten des Unternehmens beliehenen Ge-
genstände des Privatvermögens der Gesellschafter 
von Personengesellschaften in Höhe der Beleihung. 

Der Nachweis über das Vorliegen der Nummern 1 bis 4 ist 
zu erbringen durch Vorlage einer Bescheinigung eines 
Wirtschaftsprüfers, vereidigten Buchprüfers, Steuerbera-
ters, Steuerbevollmächtigten, Fachanwalts für Steuerrecht, 
einer Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerbe-
ratungsgesellschaft … nach dem Muster der Anlage 2 
(Zusatzbescheinigung). Absatz 2 Nr. 2 und 3 gilt entspre-
chend. 
 
(4) Im Zweifelsfall kann die zuständige Behörde verlangen, 
dass der Antragsteller ihr diejenigen Unterlagen vorlegt, 
auf Grund derer die Eigenkapitalbescheinigung oder die 
Vermögensübersicht im Sinne des Absatzes 2 Nr. 2 und 
die Zusatzbescheinigung im Sinne des Absatzes 3 Satz 2  
erstellt wurden

. 
 


